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Wfiii. Oels, den 15. März 1878.

A m t I i eh «
A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.

©efs, den 10. März 1878.

  

Nr. 80.
Nächste öffentliche Sitzung des Kreistages

Muton den 27. ü. 1111m,
Vormittags 11 Abr,

im Sitzungszimmer des Kreisvcrwalways-Gebäudes hierselbst.
Gegenstände der Tagesordnung sind:

I. Beschlußfassung über den Vorschlag des Kreisausschusses:
aus den Jagdscheingeldern pro 1877 den noch Vorhandenen 26 Veteranen des Kreises
eine einmalige Unterstützung von je zwölf Mark, mithin im Gesammtbetrage Von
312 Mark, zu gewähren.

Il. Wahl:
a. der ans vier Mitgliedern bestehenden Commission zur Vorberathung des Kreishaushalts-

gütig,

b. der nach dem Kreistagsbeschlusse vom 25. Februar cr. aus vier Mitgliedern zusammen-
zusetzendeu Commission zur Prüfung der Kreiscommunalkassen-Jahresrechnung,

siir den dreijährigen Zeitraum vom 1. April 1878 bis dahin 1881.
Mitglieder der Commission ad a. waren bisher die Herren Graf York, Petiscus,

Trautwein und Sabisch.
c. der beiden Mitglieder, durch welche nach einer Verfügung der Königlichen Regierung

die bisher ans drei Mitgliedern —- den Herren von Prittwitz, Mappes und
Dabiseh — bestandene Gebäudesteuer-Veranlagungs-Commission zum Zwecke der
bevorstehenden Revision der Gebäudesteuer-Beranlagung verstärkt werden foll.

I”. Berathung und Feststellung des Kreishaushalts-Etats pro 1. April 1878/79, sowie Be-
sprechuug des Kreisverwaltungs-Berichtes ——- (g 127 der Kreisordnung) —— nach Entgegennahme
des Gutachtens der Etats-Borberathuugs-Connnissiou.

’—————·- «—-------.

Nr. 81, Vreslau, den 4. März 1878. I und im vollen Umsange die geeigneten und gesetzlich

Nachdem in jüngster Zeit wiederholt Erkrankun-
gen am Typhus im diesseitigen Regierungs-Bezirk
vorgekommen, an einzelnen Orten auch Typhusheerde
entstanden sind, von wo aus die Krankheit eine wei-
tere Verbreitung gesunden hat, so erachten wir es
für nothwendig, die Kreisbehörden nnd die Kreismedii
zinalbeamten hieraus mit dem Veranlassen besonders
aufmerksam zu machen, bei jedem Typhussalle, von
welchem die Behörde Kenntniß erlangt, ungesäumt,

vorgeschriebenen Schutzmaßregeln in Ausführung zu
bringen und in Wirksamkeit zu erhalten, bis jede
Gefahr einer Weiterverdreiiung der Krankheit vor-
über ist. .

Zur Herbeiführung eines einheitlichen und in
allen Fällen zu beobachtenden Verfahrens wird Fol-
gendes bemerkt-

1. Es ist streng daraus zu halten, daß jede Ty-
phuserkrankung sofort bei der Polizeibehörde gemel-
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det wird. (conf. §.«36 und 59 des Gesetzes vom
8. August 1835.)

Es wird sich empfehlen, auf diese gesetzliche Be-
stimmung durch Bekanntmachungen im Kreisblatte
oder auf anderem geeigneten Wege wiederholt hinzu-
weisen. Wo die OrtspolizeisBehörde Verdacht hat,
daß diese Anzeigen unterlassen oder nicht pünktlich er-
stattet werden, ist es nothwendig, durch die Gemeinde-
boten oder andere Executivbeamte in den verdächti-
gen Häusern oder Wohnungen Nachfragen halten zu
lassen, um den im öffentlichen Gesundheitessriteresse
so gefährlichen Verheimlichungen der Krankheit vor-
zubeugen.

2. Jeder Typhussall ist, wenn dies vor der po-
lizeilichen Meldung noch nicht geschehen sein sollte,
ungesäumt ärztlich zu untersuchen (conf. § 10 des
Gesetzes vom 8. August 1835). Sehr wichtig ist die
thunlichst frühzeitige Feststellung, ob der Krankheits-
fall der Form des Abdominal- (Unterleibss) oder des
im hohen Grade ansteckenden Fleck-Typhus (t. exakt-
thematious) angehört

Nach Feststellung des Krankheitsfalles ist sofort
in Erwägung zu nehmen, oh hie Verpflegung des
Kranken mit Rücksicht auf die Wohnung, deren räum-
liche Verhältnisse, Lage und die vorhandenen Mit-
bewohner zulässig erscheint, oder ob eine Evaeuation
durch Uebersiihrung des Kranken in eine Kranken-
anstalt oder einen anderen geeigneten Raum im öffent-
lichen Gesuiidheitsanteresse nothwendig ist.

Jeder Typhus-kränke ist andauernd unter der
Obseroation und Behandlung eines approiiirten Arztes
zu halten, welcher nebst der eurativen Pflege auch
die Ventilation, Reinlichteit und Desinfectiou zu con-
troliren hat. Kurpsuscher sind unter allen Umstän-
den zu entfernen. Eventualiter sind die nothwendigen
Kurkosten aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten.

3. Jn den Orten, wo der Typhus zum Ausbrurh
kommt, ist sogleich mit der Einrichtung von Sant-
täts-Commissionen vorzugehen (cfr. § 3 ff. des Ges.
vom 8. August 1835.)

Neben der Ueberwachung des allgemeinen Ge-
sundheitsznstandes haben dieselben insbesondere noch
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ihr Augenmerk auf die Ursachen zu richten, welche 3
zur Entstehung und Verbreitung des Typhus am Orte : , · »

Hierher gehört die ; nad) Veftuden aus Ortschaften, wo der Typhus aus-

Sorge für Reinlichkeit in den Wohnungen und Häu- z , , , , . . ‚
fern, Uebervölkerung einzelner Wohnungen, Mangel . MFEU LUMPCUJUD alte Mcht PestliIM MAX-WEI-

E stucke oder Wäsche nicht ausgefuhrt werden.

Veranlassung gegeben haben.

an Ventilation, schlechte Beschaffenheit der Adern-, übel:
ständige Anlage von Cloaken, Verunreinigung her;
Brunnen durch Jauchezufluß, zu nahe Lage von Senk·
gruben an Brunnen, verdorbene oder unzulängiiche ;
Nahrungsmittel. Von sehr verderblichem Einfluß ha-
ben sich Schlafstellenwirthschaften und die kleinen Her-
bergen, in welchen oddachlofe Individuen die Nächte
zuzubringen pflegen, erwiesen. Hier muß mit aller
Energie auf Beseitigung der Uebelstände hingewirkt
werden, die Schlafstellen sind gründlich zu reinigen
und zu desinsiziren, das schon gebrauchte- Lagerstroh
ist zu vernichten, hie Sentgruben sind auszuräumen
und zu desinfizirem
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Die Sanität-s-Commissionen haben die Polizei-
Behörden bei Ausführung der angeordneten Maß-
regeln kräftig zu unterstiitzen, öfters zu Berathungen
zusammenzutreten und über hen Verlauf des Typhus
und die dagegen ergriffenen Schritzuorkehrungen jedes-
mal eine Verhandlung aufzunehmen, von welcher die
vorgesetzte Behörde und der Kreis-Physikus nach Be-
finden Kenntniß nehmen wird.

Besondere Aufmerksamkeit ist die-n in der Regel
stark üdervölterten Arbeiters nnd Familien-Häusern
zuzuwenden und hier sofort die Uebersührung der
Thyphuskranken in eine Krankenanstalt zu bewerten,
nächstdem aber eine gründliches Reinigung des ganz-en
Hauses mit Entschluß sämmtiirijier Wohnungen, eine
Ausräumung aller Adorte mit ausreichender Des-in-
fertion und eine kräftige Ventilarion anzuordnen und
zu unterhalten.

Jn jüngster Zeit hat sich der Full ereignet, daß
eine Anzahl von Personen und fast sämmtliche Be-
wohner eines isolirten Gehältes in Folge des Genusses
von Wasser am Typhus schwer erkrankten, weiches
aus einem im Hofe angelegten Brunnen entnommen
wurde-, der durch Jauchezufluß verunreinigt worden
war. Ver-dächtige Brunnen sind daher genau zu
untersuchen, und, wenn die chemische Prüfung eine
sBerner:einigung des Wassers nachweist, sofort zu
schließen.

4. Unerläßlich, weil von größter Wichtigkeit, ist
die griindiiche Desinfection der Typhuskrankeu, Ne-
convalescenten und beziehungsweise der Leichen, der
Dejectionen, der Leid-.- und Bettwäsche, Kleidungss
stücke nnd KrankenUiensiiien, sowie der Räume, in
welchen die Kranken gelegen haben. Die Desinfeciionen
sind von sachverständiger Hand auszuführen, von
den Aerzten und von den Mitgliedern der Sanitäts-
Commifswn, sowie auch nach Befinden vom Kreis-
Medizinaldeamten zu contrvliren.

5. Auf Vagadonden und herumziehende Bettler-,
welche die Krankheit sehr häufig verschleppen, ist nach
Kräften zu achten.

6. Wo es der Nothsiand erfordert, ist durch
Gewährung gesunder Nahrungsmittel (Suppen-Veri
einr) auszuhelsem

7. Aus infizirten Wohnungen, Häusern und

gebrochen ist, dürfen während der Dauer der Epide-

8. Typhusleichen dürfen nicht ausgefüllt, hie
Särge bei der Beerdigung nicht wieder geöffnet wer-
den. Zufammenkilnfte des Leichengefolges in den
Sterbewohnungen sind nicht zu gestatten. (conf. § 22
des Gesetzes vom 8. August 1835.)

9. Ja jüngster Zeit sind wiederholt Erkran-
kungeu am Typhus unter den Jnsasfen von Gerichts-
Gesangenanstalten vorgekommen. Diese Krankheits-
sälle sind im öffentlichen Gesundheitsinteresfe um so
gefährlicher, als der Typhus bei der Ueberfiihrung
der Jnhaftirten aus den Gerichtsgefängnissen in eine
andere Strafanstalt sehr leicht in eine stark befehle



Anftalt verschleppt werden kann und die sämmtlichen
Jnsasfen der Gefahr einer Aufteilung ausgesetzt werden-

Zur Verhütung einer solchen Gefahr bestimmen
wir, daß uns sofort von jeder Typhuserkrankung, die
sich in einer öffentlichen Anstalt ereignet, Anzeige
erstattet wird. Die Ansialtsärzte sind, sofern sie nicht
gleichzeitig Medizinalbeamte sind, dieserhalb ungesäumt
mit entsprechender Anweisung zu« versehen. Jus-
besondere ist jideemal genau anzugeben, ob der be-
zügliche Typhusiall dem AbdominalsTyphus oder dem
Fleck-Typhus angehört.

10,. Wo es" vom Königliche-n Landzsath für noth-
wendig erachtet wird, ist auf die erstattet-: Anzeige
von dem Aue-druckte des Typhus und nach erfolgter
ärztlicher Constatitung des-Z Krankheitssolles der Kreis-
physikus mit der Anordnung der gesetzlich vorgeschrie-
benen Sicherheitsmaßregeln nnd Einleitung der er-
forderlichen Desiufeitionen zu beauftragt-n nnd diese-r-
halb an Ort und Stelle zu entsenden, über den Thais
bestand aber und die ergriffenen Prohibitinaßregeln
alsbald hierher zu berichten.

11. Da bei dem Ausbruche des Typhus einer
Weiterverbreitung der Krankheit etsahrungsmäßig
durch ungesäumte und Vollständige Jsolirung der
Kranken am wirksamsten begegnet wird, so ist es eine
wesentliche Aufgabe der Sanitätepolizei, an beten,
wo sich keine eingerichtete Krankenanstalt befindet,
schon frühzeitig und noch Vor dem wirklichen Auf-
treten der Krankheit ein geeignetes Lokal in’s? Auge
zu fassen, in welchem Typhuskranke, deren Verpfles
gung in der eigenen Häuoiichkeit aus medicinalpoiizei-
lieben Gründen unausfiihrbar in, untergebracht wer-
den können.

Die Beschaffung der hierzu erforderlichen Mittel
liegt der betreffenden Commune ob (cfr. § 7 des
Gesetzes-B vom 8. August 1835). Sollte-n sich dieselben
hierbei säumig zeigen, so ist unverzüglich der vor-
gesetzten Behörde Anzeige zu machen und Reniedur
nachzusiicbem _

Königliche Regierung, Agtheilung des Innern-
So

Oels,·den 11. März 1878.
Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur

genauen Beachtung zur öffentlichen Kenntniß.

Nr. 82, Berlin, den 25. Februar 1877.

Bekanntmachung.
betreffend die Außerkurssetzung verschiedener Landes-

Silber- und Kupfermünzen
vom 22. Februar 1878.

Auf Grund des Artikels 8 des Münzgesetzeis vom
9. Juli 1873 (R. G. Bl. S. 2353) hat der Bundes-
rath die nachfolgenden Bestimmungen getroffen:

§ l. Vom l. März 1878 gelten nicht ferner
als gesetzliches Zahlungsmittel:
1) die Einsechstelthalerstiicke deutschen Gepräges,
2) bie Einhalbs, Einviertels und Einachtelthalersiiicke

 

landgräflich hessischen und kurhessischen Gepräges, ,
3) bie auf Grund der Zehntheilung des Groschen-S

geprägten Zweipfennigstitcke und die auf Grund
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ber Zehn- oder Zwöliiheilung des Groschens ge-
prägten Einpfennigstiicke (1f5, 1/„‚ unb 1/12 Gro-
schenftiicke.),

4) die nach dem Marksysiem ausgeprägten Fäus-,
Zwei- und Einpfennigitiicke mecklenburgischen Ge-
präges.

Es ist daher vom l. März 1878 ab, außer den
mit der Einlösung beauftragten Kassen, Niemand ver-
pflichtet, dies-«- Mlinzen in Zahlung zu nehmen.

§ 2. Die im Umlause befindlichen Einsechstels
thaleriiiicke deutschen Gepräge-o werden in der Zeit
vom 1. März 1878 bis 1. Juni 1878 von den durch
die Laube-Z-Centraloehördeu zu bezeichnenden Landes-
kassen, die im Umlaute befindlichen unter § 1 Ziffer
2 bis 4- ausgeführten Münzen in der gleichen Zeit
von den durch die Laiides-Centralbehördeii zu bezeich-
nendin Kassen derjenigen BundessiaateID welche diese
Münzen geprägt beben, bezw. in deren Gebiet die-
selben gesetzlichen Zahlungsmittel sind, nach dem im
§ 3 angegebenen Werthverhältnisse sur Rechnung des
deutschen Reichs sowohl in Zahlung genommen als
auch gegen Reichs- oder Landesmünzen umgewechselt.

Nach dem 1. Juni 1878 werden derartige Münzen
uns}; Von diesen Kassen weder in Zahlung noch zur
Umwechselun angenommen

§ 3. Die Einlösung der im § 1 bezeichneten
Münzen erfolgt zu dem nachstehend vernierkten festen
Werthverhältnisse :

Zu § 1 Nro. 1.
der Einsechatelthalersiiicle zu

Zu § 1 Nio. 2
der hefsisrnen

50 Pf. Neirhsmiinze

Einhalbthaleriiiicke zu I M. 50 Pf. Reichsmiinze
Einviertelthaleritiicke zu ——- „ 75 Pf. »
Einachtelthalersliicke zu ——- „ 371/2 Pf. ,,

Zu § 1 Nro. 3
der Zweipfennigsiiicke zu 2 Pf. »
der Einpsennigstücke zu I Pf. · „

Zu § 1 Nro. 4
der daselbst bezeichneten Fünf, Zwei- und Einpsennig-
stücke zu resp. 5, 2, 1 Pf. Neichsmiinze.

§ 4. Die Verpflichtung zur Annahme und zum
Umiausch (§ 2) findet auf durchlöcherte-, und anders-
als durch den gewöhnlichen Unitausch im Gewicht ver-
ringerte, ingleichen auch versälfchte Mtinzsiücke keine
Anwendung.

Berlin, den 22. Februar 1878.
Der Reichskanzler.

Zur Ausführung der vorstehenden, im Reichs-
GesetzsBlatt publicirten Bekanntmachung wird hier-

i durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß unter
den voraufgeliihrten bezuglichen Bedingungen die im
§ 1 Nro. l, 2 und 3 bezeichneten Miinzen in der Zeit
vom l. März bis Ende Mai 1878 innerhalb des
Preußischen Staates bei den unten namhaft gemach-
ten Knssen nach dem festgesetzten Werthverhältnisse
sowohl in Zahlung angenommen als auch gegen Reichs-,
beziehungsweise Landesmünzen umgewechfelt werden-
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a. in Berlin
bei der General-Staatskasse,

,, StantsichulbensTilgungsstiasse,
,, Kasse der Königlichen Direktion sür die Ver-

waltung der direkten Steuern,
bei dem HauptsSteueramt für inländische Gegenstände,

,, » Hauptsteueramt für ausländische Gegenstände,
und der unter dem Vorsteher der Ministerial-, Mill-

mir: und Bautommission stehenden Kasse;
b. in den Provinzen

bei den Regierungs-Haupt-Kassen,
,, Bezirks-Haupt-Kassen in der Provinz Hannover,
der Landeskasse in Sigmaringen,
den Kreisknssen,
den Rassen der Königlichen Stenerempfänger in
den Provinzen SchleswigsHolstein, Hannvver,
Westphalen, Hessen Nasan und Rheinland,

,, den Bezirkskussen in den Hohenzollernschen Landen,
» den Forstkassen, »
» den Haupt-Zoll- und HauptsSteuerämtern, sowie
» den Neben Zoll- und den Steuerämtern.
Der Finanz-Minister. gez. Camphausm

Dem, den 8. März 1878.
Vorsiehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch

noch besonders zur öffentlichen Kenntniß-

Nr. 83. Oels, den 11. März 1878.
Betrisft die Gewährung Eson Marschgeld an unbe-
mittelte zu Uebungen einberufene Reservisten und

Landwehrleute aus der Genieindekassc.
Es find neuerdings wiederholt Fälle vorgekommen,

daß Ortsvorstände das Marschgeld an unbemittelte zu
Uebungen einberufene Reservisten und Landwehrleute
aus der Gemeindekasse gezahlt haben, ohne die durch ge-
meinschaftlichen Erlaß der Herren Minister der Fi-
nanzen und des Innern vom 7. October 1869 (Mi-
nisterialblatt pro 1870 Seite 68) vorgeschriebene Ver-
merke hinsichtlich der bereits erfolgten Zahlung auf
den GestellungsOrdres gemacht zu haben.

Zur Vermeidung von Weiterungen und Doppel-
zahlungen bringe ich den Ortsbehörden des Kreises
die genaue Befolgung des Vorerwähnten Erlasses in
Erinnerung und bemerke noch, daß eine Grstattung

»

II

dieses von ihnen gezahlten Marschgeldes Seitens der ;
Truppentheile nicht erfolgt.

Nro. 84, Breslau, den 15. Februar 1878.
Jn Gemäßheit der Bestimmungen §§ 4 unb 11

des Statuts der Provinzial- Hilfsknsse sur Schlesien
vom 24. Mai 1853 genehmige ich auf den gefälligen
Antrag vom 31.v. M., daß auch für das Jahr 1878
bie wiederholt und zuletzt unterm 30, Sauna: 1877
—- O. P. 655 —- diesseits bestätigten Zinssätze bei-
behalten werden, wonach
l. Die von Spar- unb öffentlichen Rassen bei der

Provinzial - Hilsskasse zu belegenden Gelder bei
Vorbehalt gegenseitiger sechsmonntlicher Kündi-
gung Seitens der ProvinzialsHilsekasse mit
4 Procent, bei kürzeren Kündigungsfristen aber
nur mit 3 Procent verzinst,

2. sür die von der ProvinzialsHilfskasse auszu-
gebenden Darlehne dagegen und zwar:
a. für bie Darlehne in 4procentigen Hilfskassens

Obligationen 474 Procent,
b. für die Darlehne in 41J2prorentigen Hilfs-

kassen Obligationen 43/4prbcent, unb
c. für baare Darlebne, dieselben mögen auf

Amortisation oder gegen Kündigung gewährt
werden, 5 Procent Zinsen

erhoben werben.
Die Königlichen Regierungen der Provinz habe

ich hiervon bereits in Kenntniß gesetzt.
Der Ober-Präsident

J. V. gez. v. Juncker.
Oel-S, den 7. März 1878.

Vorstehenden Ober- Präsidial- Erlaß bringe ich
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

Nr. 85. Oels, den 7. März 1878.

Die Verdingung der Gensdarmerie-Fourage
betreffend.

Die Lieferung der Fourage für die Pferde der
in Orts, Vernftadt und Pontwitz stationirten deritte-
nen Gensdarmen, sowie für die Pferde der durch den
Kreis marschirenden Gensdarmen und Gensdarmeries
Offiziere soll auf die Zeit vom l. April 1878 bis
Ende März 1879 an den Mindestsordernden verdun-
gen werben. Zu diesem Zwecke habe ich einen Ter-
min auf
Mittwoch den 20. d. Mts., Vormittags 10 Uhr,
im landräthlichen Burenu anberauint, zu welchem ich
Regierungs-Unternehmer mit dem Bemerken einlude,
daß die Bedingungen vorher im Terriiinsldtal einge-
sehen werben können

Nr. 86. Oele, Den 2. März 1878.
Die Regulirung des evangelischen Begräbnißwesens

betreffend.
T Unter Hinweis auf Die in No. 3 des kirchlichen
Amtsblnttes enthaltene Verfügung des Königlichen
Consiftoriums, den obigen Gegenstand betreffend, er-
suche ich die evangelischen Herren Geistlichen ergebenst,
mir die zur Erledigung des NiinifterialsErlasses vom
18. December pr. erforderlichen Notizen recht bald
gesälligst zugehen zu lassen. Die Ortsbehörocn wollen
diese Verfügung den Herren Geistlichen zur Kennt-
nißnahme vorlegen.

Nr. 87.

 

 
----

Oels, den 11. März 1878.

Aufenthalts-Ermitteluug.
Die Orts-behörden und Gendarmen des Kreises

i exfuche resp. veranlasse ich, Den gegenwärtigen Auf-
zenthalt der im Jahre 1877 bei dem Gutsbesitzer
Herrn Weiß zu Schwierse in Diensten gestandenen

ZMagd Emma Hingemidt zu ermitteln und mir
! denselben anzuzeigen.
I Der Königliche Landrath.

v. Rosenberg.
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Mbst drei Beilagetr



1. Beilage zu Nr. 11 des Oels’er Kreisblattes.
B. Belannnnachrmgen anderer Behörden

Berlin 16. Februar 1878.
Jm Verfolg des Berichts vom 18. Februar v. J.

verweise ich die Königliche Regierung auf meinen
CircularsErlaß vom 26. v. Mts. l. 393.

Danach sind gewaltsam beschädigte, aber voll-
wichtig gebliebene echte Reichsmünzen von den Reichs-
und Landeskasseu anzuhalten, durch Zerschlagen oder
Einschneiden für den Umlauf unbrauchbar zu machen,
unb alsdann dem Einzahler zurückzugeben. Diese
Anordnung wird auf alle beschädigten Münzen anzu-
wenden fein, da es den beschädigten Stücken nicht
angesehen werden kann, ob die Vefchädigung vorsätzlich,
oder etwa nur unabsichtlicherfolgt ist.

Ausdrücklich von dieser Anordnung ausgenommen
sind die Münzen, deren schadhafte Beschaffenheit
von Mängeln bei der Ausprägnug herrührten Für
diese Münzen leistet nach dem erwähnten Circulars
Erlaß das Mtinzmetaltdepot hierselbst Ersatz. Wenn
deshalb insbesondere bei zerfprungenen Goldmünzen
dieser Zustand von Mängeln bei der Ausprägung
herrührt, so sind die betreffenden Münzen an das
Münzmetalldepot behufs der Ersatzleiftung einzusenden.
Diese Ginseudnng ist nicht nur von der Regierungs-
Hauptkasse, sondern von jeder Käuiglirheu Kasse
unverzüglich direct zu bewirken, so daß die Ersatz-
leiftung an den Einzahler keine Verzögerung erleiden
wird.

Hiernach find sämmtliche nachgeordnete Kassen
mit Anweisung zu versehen.

Der Finanzminister.
J. A.: gez. Meinecke.

Der vorstehende zur Nachachtung hierher mit-
getheilte Erlaß wird hierdurch bekannt gemacht.

‚Rönigi. Kreis-Steuer-Kasse.
Menzel.

Poln.·Ellguth, den 11. März 1878.

Belanntmachung.
Da unter den Pferden des Gutsbesitzers August

Scholtz in Ober-Poln.-Gllguth die Rotzkrankheit er-
neuert ausgebrochen ist, und am heutigen Tage ein
Pferd dieserhalb getödtet werden mußte, sind sämmt-
liche Pferde des p. Scholtz unter polizeiliche Obser-
vation gestellt und bis auf Weiteres der Gebrauch
derselben nur innerhalb der Grenzen seiner Feldmark
gestattet worden.

Der Amts:Vorsteher.
Heinrich Ebel.
 

 

Bekanntmachnng.
Am 4. März d. J., Abends gegen 8Uhr, ist der

AuszüglersWittwe Hedwig Jes zu FürstlichsGllguth
Kreis Wartenberg aus unverschlossenem Stalle eine
hochtragende rothe Kuh mit Blässe gestohlen worden.

Der Verdacht des Diebstahls lenkt sich auf zwei  

—

unbekannte Männer, der eine circa 30 Jahr alt,
von mittlerer Statnr und ohne Bart, der andere,
circa 20 Jahr alt, von mittlerer Statur und dickem
vollem Gesicht. Dieselben waren beide bekleidet-mit
langen blauen (polnischen) Tuchröcken und Tuchmützen
mit Schirm. Wer über den Verbleib der entwendeten
Kuh, oder über die Person der Diebe Auskunft zu
geben vermag, wird ersucht, dies schleunigst dem Unter-
zeichneten oder der nächst-en Polizeibehörde anzuzeigen.

Oels, den 9. März 1878.
Der Königliche Staats-Anwalt

M-_...._. W-. .- .—.,-,

Polizei-Verordnung
Auf Grund des §5 des Gesetzes vom 11.März

1850 und nach Verathnng mit dem Magistrat wird
Nachstehendes angeordnet:

Das Herausfchaffen von Schnee aus den Ge-
höften auf die Straßen und Plätze der Stadt ist nur
unter der Bedingung gestattet, daß dieser Schnee
von den betreffenden Grundstücksbesitzern alsbald
fortgeschafft werde. Ebenso ist von den Dächern
herabgeworfener Schnee von den betreffenden Haus-
besitzern zu entfernen. Kontraventionen hiergegen
werden mit Geldbuße bis zu 10 Mark ev. mit ver-
hältnißmäßiger Haft geahndet.

Bernstadt, den 12. Januar 1878.
Die Polizei-Verwaltung

(L. s.) gez. Dr. Fabricius.
Vorstehende Polizei- Verordnung wird von mir

in Gemäßheit des §82 der ProvinzialsOrdnung
vom 29. Juni 1875 genehmigt.

Breslau, den 19. Februar 1878.
Der Ober-Präsident der Provinz Schlesien.

L. S.) In Vertretung.
gez. Juncker.

(

Brieg, den 13. März 1878.
Bekanntmachung.

Jn der Nacht oom 8. zum 9. März er. sind
dem Vrenner Pätzold zu Groß-Butschkau aus der
Bodentammer des Brennereigebäudes mittels Gin-
steigens in dieselbe folgende Gegenstände:

Speck und Fleisch (geräuchert) von einem ganzen
Schweine, 11/2 Scheffel Roggen, 11l2 Scheffel Roggens
mehl, l Stückchen Butter, ein Paar langfchäftige,
neu vorgeschuhte Stiefel mit Doppelsohlen und ein
Paar langschäftige schon getragene Stiefel gestohlen
worden. Behufs Ermittelung der Diebe und der ge-
stohlenen Gegenstände wird dies zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht.

Der Königliche Staats-Anwalt

 





2 Beilage zu Nm ‚1L 6.1’W-
Ein guter Schritt vorwärts

in der Reichsverwaltung.
Die Vorlage wegen der Stellvertretung des Reichs-

kanzlers hat in der Gestalt, welche ihr der Bundes-
rath gegeben hatte, die Zustimmung des Reichstag-es
erlangt, und ist mit einer Mehrheit von 171 gegen
101 Stimmen angenommen worden.

Die große geschäftliche Wichtigkeit des Entwurfs
für die stetige Leitung und Entwicklung der gesamm-
ten Reichspolitik war von vornherein überall erkannt
worden: auf manchen Seiten hatte sich an dieselbe frei-
lich, wie der Reichskanzler hervorgehoben hat, ein über-
raschend gesteigertes Maß von politischen Befürchtungen
einerseits, von politischen Wünschen und Hoffnungen
andererseits geknüpft. —

Weder die Vorlage selbst und ihre amtliche Be-
gründung, noch auch die Art und Weise der Ankun-
digung derselben in der Eröffnungsrede des Reichs-
tages hatten zu solcher Beurtheilung Anlaß gegeben:
nur Die ,,Ausfüllung einer Lücke in dem Wortlaut
der Verfassung-« war mit dem Gesetzentwurfe beab-
sichtigt, welcher »die Zulässigteit einer Vertretung des
Reichskanzlers in der Gesammtheit seiner Amtsthätigs
teit oder in einzelnen Zweigen derselben mit dem
Recht zur Gegenzeichnuag außer Zweifel ließen” sollte.

Mit jenen übertriebenen politischen Deutungen
hing es zusammen, daß man eine Zeit lang anneh-
men zu dürfen meinte-, die Vorlage werde im Bun-

licher Weise zu tiefgehenden Schwierigkeiten zwischen
den derschiedenen Reichsgewalten führen. Diese Vor-
aussicht hat sich glücklicher Weise nicht bestätigt: die
Vorlage ist in ihrer großen praktischen Bedeutung
von sämmtlichen Bundesregierungen erkannt werben,
was sich auch in der Betheiligung der Minister Der
meisten Staaten an Der Berathung im Bundesrathe
bethätigte, — aber das gemeinsame Streben war als-
bald Darauf gerichtet, dem als dringend erkannten ge-
schäftlichen Bedürfnisse eine möglichst vollständiges und
allseitig wirksame Abhülse im Rahmen der bestehenden
Reichsverfassung zu gewähren. Daß der Reichskanz-
ler selbst die Frage von vorn herein in diesem Sinne
aufgefaßt und behandelt zu sehen wünschte, hat er
bei der ersten Berathung der Vorlage im Reichstage
ausdrücklich betont, indem er versicherte, daß ihm bei
derselben der Gedanke, daß daran sich eine Verfassungs-
änderung oder die Begehrlichkeit nacheiner Verfassungs- I 6eiten Der Verfassung Der Schaffung felbflßänbiger

Reichsverwaltungsressorts bisher im Wege fianben.”änDerung knüpfen könnte, ganz außerordentlich fern
gelegen habe.

Die volle Uebereinstimrnung, elche im Bundes-
rathe über das Wesen und Ziel, sowie über die Ge-
staltung des Entwurfs im Einzelnen erreicht war, ist
auch für Die Behandlung der Sache im Reichstage
augenscheinlich von großem Gewicht und Einfluß gewesen.

Jm voraus konnte es scheinen, als sei die über-
triebene politische Tragweite, welche der Vorlage von
vornherein gegeben worden war, durch Die jüngst vor-
hergegangenen Berathungen des Reichstages und deren
Ausgang für den Augenblick noch gesteigert worden.

   
 

 

Die liberale Partei hatte Die Frage und deren
wünschenswerthe Lösung in engem Zusammenhange
mit der Behandlung der Finanz· und Steuerreform
im Reiche und mit Den gleichzeitig erstrebten weiteren
Organisationsveränderungen aufsassen zu müssen ge-
glaubt. Als nun die erste Berathung der Steuerbar-
lagen mit einem anscheinend scharfen Gegensatze zwischen
den Bestrebungen der Regierung und der Mehrheit
des Reichstages schloß, da galt es als unvermeidlich,
daß die Parteistellungen bei der Erörterung der Stell-
vertretungsvorlage zu weiterem und bestimmterem
Ausdrücke gelangen wurden, um so mehr, als diese
in einem wichtigen Punkte allerdings die künftige
Behandlung der Finanzsragen des Reiches berührt.

Um so erfreulicher ist es, daß der Reichstag in
seiner großen Mehrheit, ungeachtet mancher lebhaften
politischen Auseinandersetzungen, welche sich an die
Berathung knüpften, doch Die Vorlage selbst lediglich
nach ihrer unmittelbaren praktischen Bedeutung und
Nothwendigkeit ins Auge faßte und sich in seinen Be-
schlüssen nur von dem Gesichtspunkte leiten ließ, das
Zustandekommen des an sich unbedingt erforderlichen
Gesetzes nicht durch den Streit über besondere poli-
tische Wünsche zu gefährden.

Dieselben konservativen und liberale-n Parteien,
welche durch ihr Zusammenwirken mit der Regierung
seit der Gründung des Norddeutschen Bundes alle
Fortschritte des Versassungslebens gefördert haben,

desrathe ans erheblichen Widerstand stoßen und mög- E sind auch Diesmal m} unb geschlossen iur M volleSicherung und weitere Gestaltung der Reichsvetwals
tung eingetreten.

Wenn das, was durch das neue Reichsgesetz er-
reicht ist, hinter den Parteierwartungen zurückbleibt, so
ist es doch keineswegs nur ein ,,Nothbehelf«, —- son-
dern es ist damit zur rechten Zeit geschaffen, was für
die Reichsverwaltung dauernd Noth thut.

»Das Gesetz giebt nach Den Worten eines libe-
Q ralen Blattes zunächst die Möglichkeit, den Fürsten
Bismark dem Reiche zu erhalten, ihm eine Schonung
seiner Kräfte zu gestatten, welche ihn hoffentlich noch
lange Jahre in den Stand setzen wird, in ein-

; heitlichem Geiste die Überleitung des Deutschen Reiches
zu führen." Das Gesetz ermöglicht überhaupt ,,einen
guten Fortgang der Geschäfte und der Entwickelung
der Gesetzgebung für die noch vorhandenen Linken-
ohne die harmonische Einheit zu gefährden. Das Ge-
setz hat ferner die Schwierigkeiten beseitigt, welche von

Es ist endlich ,,ermöglicht, daß die nothwendige Ver-
bindung zwischen dem preußischen Ministerium und
insbesondere dem preußischen Finanzministerium und
Vicepräsidium aus der einen und zwischen der Reichs-
leitung und den Reichsfinanzen aus der andern Seite
hergestellt werde.«

So ist denn in der That mit dem Stellvertretungs-
gesetze »ein guter Schritt vorwärts gethan-« für die
feste und ersprießliche Organisation der Reichsvers
waltung.



Zur Stellung Oesterreichs vor dem Frie-
denskongreß.

Der österreichisch-ungarische Minister des Aeußes
ren Gras Andrassy hat zur Begründung der Kredit-
forderung von 60 Millionen Gulden »für die bei
unabweislicher und dringender Nothwendigkeit sich er-
gebenden außerordentlichen Heereserfordernisse« in der
Delegation des österreichischen Reichsraths am 9. b.
M. folgende Darlegung der augenblicklichen Stellung
Oesterreichs zur Friedensfrage gegeben:

»Die Beurtheilung der politischen Situation ist
heute durch zwei Ereignisse beherrscht: die Friedens-
präliminarien und die Aussicht auf einen europäifchen
Kongreß, der berufen ist, die Resultate des Krieges
endgiltig zu regeln.

Was die Friedens-Präliminarien anbelangt, muß
ich vor Allem hervorheben, daß das, was heute hier-
über bekannt ist, noch nicht den Charakter der vollen
Sicherheit besitzt. Es kann nicht meine Absicht sein,
in eine genauere Darlegung derselben einzugehen.
Ein solches Vorgehen könnte ich heute nahe vor dem
Zusammentritte eines Kongresses nicht für zeitgemäß
erachten. Jch will daher meine Anschauungen über
die vorläufigen Abmachungen zwischen Rußland und
der Türkei, wie sie bis heute bekannt sind, nur im
Allgemeinen darlegen.

Bei Abmachungen, die während eines Feldzuges
unter fortwährender Aktion der Armeen stattfinden,
ist es etwas Natürliches, daß militairische Interessen
die politischen in den Hintergrund drängen, daß die
Erwägungen der Zukunft denen der Gegenwart ge-
opfert werden. Europäische Interessen, sowie die Jn-
teressen einzelner Staaten können auch unmöglich ge-
wahrt aus Verhandlungen hervorgehen, wo jene In-
teressen und jene Staaten in keiner Weise vertreten
waren, sondern nur Sieger unb Besiegter sich gegen-
überstanden Der Sieger glaubt kein Interesse daran
zu haben, das Maß seiner Forderungen zu beschrän-
ken; der Besiegte hat nicht die Mittel dazu. Dies
ist umsomehr der Fall, wenn die Abmachungen nicht
als endgültige gelten, sondern als Unterlage für eine »
später zu treffende endgültige Einigung dienen sollen.
Dazu treten Uebertreibungen und Widersprüche der
aus den verschiedensten Quellen stammenden telegra-
phischen Nachrichten-
Gesammtbild unter solchen Verhältnissen einen wenig
beruhigenden Eindruck erweckt.

Die Zeit ist nicht zu entfernt, wo man Rußland
als militairisch ohnmächtig darstellte, als eine Macht-
die nicht im Stande sei, der Türkei das Gleichgewicht
zu halten und sich als Großmacht zu behaupten.
Heute läßt man ganz Europa zu gleicher Zeit von
aggressiven Intentionen Rußlands und seiner mili- «-
tairischen Macht bedroht erscheinen. Wir leben in
der Zeit der Telegraphen, das Urtheil wird mit einer
gewissen Nervosität auf kurze telegraphische Berichte
basirt, und so bewegt sich die öffentliche Meinung
meist von einem Extrem in das andere.

Nach meiner Auffassung dürfte sich die Gesammt-
Situation auf dem Kongresse in einem anderen, we-
niger beunruhigenden Lichte zeigen. Rußland hat
wiederholt erklärt, das es das Schwert nicht zu selbst-
süchtigen Zwecken, sondern zur Verbesserung des Looses

 
Kein Wunder also, wenn das s

 

der Christen im Orient ziehe. Dieses Ziel und der
militairische Erfolg des Krieges bleiben außer Frage.
Alles, was wir verlangen und verlangen müssen, ist,
daß diese Resultate so begrenzt werden, daß dadurch
weder unsere, noch europäische Interessen geschädigt
erscheinen. Das Recht Europas und sein hauptsäch-
lichstes Interesse besteht darin, daß Dasjenige, was
dem Kriege folgt, der Friede sei, nicht aber ein Zu-
stand, der schon den Keim neuer Komplikationen in
sich tragen würde; daß das Resultat die möglichst be-
friedigende Lösung der Orientfrage, nicht aber eine
Verschiebung der Machtverhältnisse in Europa sei.
Die thatsächlichen Ergebnisse der Kriegsührung mit
diesem Standpunkte in Einklang zu bringen, betrachte
ich als die Aufgabe des europäischen Kongresses.
Dies ist ebenso russisches wie europäisches Interesse.

Um sich hierüber klar zu fein, muß man die
Schwierigkeiten der Aufgabe in’s Auge fassen, die
Rußland unternommen hat. Es giebt Aufgaben,
welche auch die größte Kraft schwer zu lösen vermag.
Als solche betrachte ich es, die eine Hälfte des er-
schiitterten Gebäudes niederzureißen, ohne das Ganze
der Gefahr des Zufammensturzes auszusetzen. Man
schmelzt im Hochofen das starre Erz, um es in eine
Form zu gießen. Ich sehe im Orient nur das glü-
hende Metall, aber bei weitem noch kein Modell, um
es in die richtige Form zu bringen. Wenn wir
heute annehmen würden, daß dasjenige, was zwischen
dem rufsischen Hauptquartiere und der Türkei vor-
läufig Vereinbart wurde, ganz und gar in der beab-
sichtigten Form in’s Leben trete, so wüßten wir erst,
wie die die eine Hälfte der Türkei aussehen würde,
aber durchaus nicht, wie sich dem gegenüber die an-
dere gestalten soll.

Es entstehen die Fragen: Auf welches Maß kann
die Türkei verkleinert werden, um auf weiteren Ve-
stand Aussicht zu bieten? Wenn dem einen Theile
der Christen durch Neugestaltungen ein besseres Loos
gesichert wird, wie kann ein Gleiches den anderen
Christen im Orient geschaffen werben? Worin hätte
die Garantie für die Durchführung solcher Verbesse-
rungen in den anderen Theilen zu bestehen? Diese
Fragen können nicht umgangen werden, und der Staat,
der sich zuerst an die Lösung derselben gemacht, hat
keine beneidenswerthe Arbeit übernommen. Die
Schwierigkeiten derselben sind so riesig, daß sie ganz
Europa zusammen nur im Einvernehmen durchführen
kann. Daß eine einzelne Macht ohne die Unterstützung
der anderen oder gegen ihren Willen diese Aufgaben
löse, erscheint mir ausgeschlossen. Rußland hat die
Berechtigung der Signatarmächte in keiner Weise in
Frage gestellt und es ist sein specielles Interesse nicht,
Gut und Blut für Dinge geopfert zu haben, die nicht
die Garantie der Dauer in sich trügen und denen
Europa die Anerkennung versagen müßte-

Aus allen diesen Gründen ist die Hoffnung be-
rechtigt, daß die Berathungen der Mächte zu einem
europäischen Einverständnisse führen werden. Mit
dieser Hoffnung geht die Kaiserliche und Königliche
Regierung dem europäischen Kongresseentgegem Sie
betrachtet nach wie vor als ihre Aufgabe, die Auf-
rechterhaltung des Friedens anzustreben, zugleich aber
für die Wahrung der österreichischungarischen und



der allgemein europäischen Interessen auf das ent-
schiedenste einzutreten. Andererseits kann die Re-
gierung eines an ben Ereignissen so nahe betheiligten
Reiches auf diese Hoffnung allein nicht alle ihre Ve-
rechnungen bauen.

Der Moment des Friedensschlusses war es, für
welchen wir die Einflußnahme der Monarchie vor-
behalten haben, für diesen Moment mußte auch die
ganze Kraft der Monarchie aufgespart werden. Die-
ser Moment ift gekommen und die Regierung wendet
sich heute an die Volksvertretung in dem Gefühle
ihrer Pflicht, die Interessen des Reiches gegen jede
Ueberraschung sicherzustellen und sich nicht in dem
Momente, wo jeder betheiligte Staat in voller Rü-
stung erscheint, einzig und allein auf das Gewicht
politischer Argumente verlassen zu müssen. Sie kann
den Schutz der österreichischsungarifchen Interessen.
weder irgend einer anderen Macht überlassen, noch
von dem Willen anderer Staaten abhängig machen.

Die Delegation wird gewiß die Ueberzeugung
theilen, daß in in dem Augenblicke, wo sich eine Um-
gestaltung aller Verhältnisse an unserer immediaten
Grenze vollziehen soll, OesterreichiUngarn unmöglich «
weniger in der Lage sein kann als das geringste der
betheiligten Länder, sich vor Ueberraschungen durch
Faits accomplis zu schützen. Auch heute ist es keine
Mobilisirung, die wir oeanspruchenz es ist blos die
Möglichkeit, im Falle der Noth unverweilt das Ge-
eignete vorzukehren.

Es ist dies keine Feindseligkeit gegen irgend
eine Macht, —- ebensowenig aber eine leere Demon-
stration. Es ist eine durch die Vorsicht gebotene
Maßregel, -— die Vorbedingung, um unter den jetzi-
gen Verhältnissen das Selbstbestimmungsrecht der
Monarchie gegenüber allen Eventualitäten aufrecht zu
erhalten.

Der Reichstag hat sich in der verflossenen
Woche vorzugsweise mir der StellvertretungssVorlage
beschäftigt, welche am Freitag (8.) und Sonnabend
(9.) in zweiter Lesung, am Montag (11. b.) in dritter
Lesung berathen und schließlich in namentlicher Ab-
stimmung mit 171 gegen 101 Stimmen nach der
Vundesraths-Vorlage angenommen wurde. Gegen
das Gesetz stimmten mit dem ultramontanen Centrum
und den Partikulariften nur die Fortschrittspartei,
und zwar, wie Namens derselben erklärt wurde, bei
dem hohen Werthe des Gesetzes —- ,,mit schwerem
Herzen-O weil ihre besonderen Bedenken nicht Berück-
sichtigung gefunden hatten.

Am Mittwoch (6.) kam ein Antrag der elsaßs
lothringischen Protestpartei zur Berathung, nach wel-
chem den Optanten, denjenigen Elsaß-Lothringern,
welche nach dem Friedensfchluß mit Frankreich sich
für ihre fernere Angehörigkeit zu Frankreich entschie-
den hatten und daher dahin übersiedelt waren, der
Aufenthalt in den Reichslanden unter denselben Ve-
dingungen, wie den Angehörigen anderer fremder
Staaten, gestattet werden und diejenigen unter ihnen,
im Alter von 23 bis 27 Jahren, nicht zum aktiven
Militairdienft in der deutschen Armee angehalten
werden sollten, wenn sie die Staatsangehörigkeit in
ElsaßiLothrlngen erwerben wollten.

 
  

 

Der Reichstag nahm einen von den gemäßig
teren elsaßslothringischen Abgeordneten (Autonomisten)
gestellten Abänderungsantrag an, nach welchem der
Reichskanzler aufgefordert werden soll, dahin zu wir-
ken, daß die Entscheidung über die Verhältnisse der
Optanten nach gleichmäßigen Rechtsgrundsätzen, in
einer allen Erfordernissen der Billigkeit im einzel-
nen Falle Rechnung tragenden Weise erfolge.

Am Montag (11.) beschäftigte sich der Reichs-
tag nach Annahme der Stellvertretungsvorlage noch
mit dem Gesetzentwurf in Betreff der bei der Ver-
pflegung »der Okkupationstruppen in Frankreich ge-
machten Ersparnisse. Derselbe wurde nach einigen
Erläuterungen des Kriegsministers und des Feld-
marschalls Grafen von Moltke der Budgetkommission
überwiesen.

Am Dienstag (12.) kamen einige der Abschnitte
des Reichshaushaltsetats, welche der Budgetkommission
überwiesen worden waren, zur weiteren Berathung
im Reichstage, namentlich auch der Marineetat, wel-
cherdnach den Vorschlägen der Kommission festgestellt
wur e.

Der Reichstag wird am Mittwoch (13.) seine
Sitzungen mindestens bis Mitte nächster Woche ver-
tagen, um zunächst den beiden Häusern des preußi-
schen Landtags möglichst freien Raum für den Ab-
schluß seiner dringendsten Aufgaben zu gewähren. Die
weiteren Anordnungen im Reichstage dürften sich
jedoch wesentlich danach richten, daß der Reichshaus-
haltsetat rechtzeitig bis zum l. April festgestellt
sein kann. ——————-————

Die Häuser des Landtags nehmen Hihre
vor fünf Wochen unterbrochenen, nur in einigen
Commissionen fortgeführten Arbeiten, das Herrenhaus
am (13.), das Abgeordnetenhaus am Donnerstag (14.)
wieder auf.

Das Herrenhaus wird vorAllem das AussühiI
rungsgesetz zur Reichsgerichtsverfassung auf Grund
der sorgfältigen Commissionsarbeiten weiter berathen,
—- das Abgeordnetenhaus wird vor der schließlichen
weiteren Vereinbarung über dieses Gesetz die dring-
liche Vorlage wegen Fertigstellung der Berliner Stadt-
eisenbahn aus Staatsmitteln in Verathung nehmen.

Die Nachsession des Landtags dürfte kaum weni-
ger als 14 Tage in Anspruch nehmen.

Unser Kaiser hat im Laufe der vorigen Woche
wiederholt die Vorträge des Reichskanzlers und des
Staatssecretatrs im Auswärtigen Amte, sowie des
Kriegsminifters und anderer hohen Verwaltungschefs
entgegengenommen und am Montag (11.) den Vice-
präsidenten des Staatsministeriums Finanzminister
Eamphausen, dessen Abschiedsgesuch bisher nicht ge-
nehmigt ist, empfangen.

Zur Pariser Weltausstellung. Unser Kai-
ser hat auf den von der französischen Regierung zu
erkennen gegebenen Wunsch genehmigt, daß die Ab-
theilung für Kunst auf der diesjährigen Pariser Welt-
ausstellung durch Werke deutscher Künstler beschickt
werde. Mit der geschäftlichen Leitung dieser Bethei-
ligung ist mit Allerhöchster Genehmigung vom Reichs-
kanzler der Direktor der Akademie der bildenden Kün-
ste, Anton von Werner,· betraut werben.



Kirchliche Nachrichten Unter Mitwirkung der hiesigen beiden Gesangvereine, der beiden
Am 2. Sonntage in der Fasten (Remiuiskere) Musikcorps und vieler Breslauer Künstler

predigen zu Oels:
In der Schloß- und Pfarrlirchc:

Frühpredigt: Herr Propst Thielmann.
Amtspredigt: Herr Superint. Ueberschär.
Nachm.-Pr.: Herr Diakonus Krebs.
früh 81/, Uhr Beichte: Herr Diakonuö Krebs.

3. Fasteupredigt:
Donnerstag, den 21. März, Vorm. 81/, Uhr-

Herr Superint. Ueberschär.
Montag, den 18. März, Abends 7 Uhr, in

Sonnabend, den 30. März l878,
im Elysium-Hame,

zum Besten der städtischen Armen:
Grosses

der St. Salvatorkirche Bibelstunde: Herr vocal. und InStrumentaR-concert‚Diakonus Krebs.
Amtswoche: Herr Diakonus Krebs

Zur Geburtstaasseier Sr. Maj. des Kaisers
in der Schloß- und Pfarrkirche

predigt um 9 Ubr : Herr Propii Thielm an n n.

Sonntag, den 17. März 1878,
Nnrlnnittags 4 mit:

Besser-Kirche Hrlzuug
des

allgemeinen landwirihsrij. Vereins
im Yasisjose zum »gute-zagte Unser« in Beta.

 
Tages-Ordnung: s

1) Geschäftliche Mittheilungen.
2) Anträge.
3) Mittheilungeu über Staßfurther

Kalisalze und deren zweckmäßigste,
Verwendung in der Landwirthschaft
nach Dr. Vretschneider.

4) Die Ernte-Erträge der Preußischen
Monarchie im Jahre 1877.

   

i Als anerkannt bestes Mast- und Milchfutterv empfehle

. _ Zur Aufführung gelangt u. A.:

[Das stiees von esse-t- Ame-lies-
Dichtung von Schiller.

Componirt für Soli, Chor und grosses Orchester von C. Hahn.
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‘ mit circa 18 O/O Proteinstofsen, cirea 36 0/O Kohle-Hydrate

und circa 3 0/O Fett,
dasselbe 8 0/O Fett,

» 12 0/o Fett» .
Da Palmmehl stets trocken und darin über 90 96 verdaulichez

Stoffe enthalten sind, ist es auch das billigste Kraftfutter T

Adolph Loewenthal,
Ring 26, im goldenen Adler.
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 5) Behandlung und Pflege des Stall-
diiugers _ «

6) Durchschnitt der Erdruschtabellen Silesia‚ nncn nimmt: „am
aus dem Vereins-Bezirk zu Saarau sStation der BreslausFreiburger Bahn), Breslau (Schweidnitzer-

7) Die Exkursion in diesem Sommer.
8) Aus früheren Tages-Ordnungen

Stadtgraben 12) und Merzdorf (a. d. schles. Geb.-B.)
Unter Gehalts-Garantie offeriren wir unsere bekannten Dünger-Prä-

abgesetzte Referate. parate, sowie die sonstigen gangbaren Diingmittel.
9) Fragekasten. Proben und Preis-Courants auf Verlangen franco.

 

Freunde der Landwirthschaft haben » » . .. _
als Gäste freien Eintritt Auftrage zu Fabrikpreisen ubermmmt c T B .. am Dess-

per Vorstand - - rauer, Gnesener Bahnhos
L. Arndt. E. Gautier.

MkfiiparnndensInflalt
Bei der beginnenden Bauzeit empfehle ich

frischen Gogoljner und Tarnowitzer Kalk,
zu Baumgarten sowohl einzeln als auch waggonweise zu den möglichst billigsten Preisen.

bei Ohre-u nimmt von Ostern d. J. Ebenso besten Oppelner Portland-Cement.
an befähigte Knaben evangelischer und
katholischer Confession im Alter von
14 Jahren zur Vorbereitung für die

Bernstadt, den 27. Februar 1878.

.5. .e. Trauten-Um

Murren- eerneerjiuiiige Staßsurter Kaltsalze
von Mittag 1 Uhr ab statt. Mündliche
oder schriftliche Anmeldungen hierzu und andere Gemische Düngemittel
nimmt der unterzeichnete Anstalts-Vor-siir bie eben: « . Z- .. « . » » . . .

. » _ . Fabrik „kaltem: m Oaarau übernimmt zu Fabrikpreisen
fieher bis 3um 30‘ Mars cr. entgegen. unb gewährt bei (Entnahme von Waggonladungen besonderen Rabatt
Pensionen unter günstigen Bedingungen
werden nachgewiesen. Unterstützungen
aus Staatsmitteln sind bedürftigen und
würdigen Schülern in Aussicht gestellt.

Baumgarten, den 11. Februar 1878.  Co T. Bräuer in Oels, am Oelsanesener Bahnhof.
Vertreter der chem. Fabrik ,,Silesia« in Saarau.

Von den gangbarsten Düngemitteln halte stets Lager und verkaufe solche

 

Hanke, erster Lehrer. ebenfalls zu Fabrikpreisen.


